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RS OGH 1991/2/13 9ObA22/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.02.1991

Norm

ArbVG §52

AÜG allg

Rechtssatz

Überlassene Arbeitnehmer sind im Beschäftigerbetrieb wahlberechtigt, wenn die Überlassung für längere Zeit gedacht

ist und (infolgedessen) wesentliche Arbeitnehmerfunktionen auf den Beschäftiger übergehen.

Entscheidungstexte

9 ObA 22/91
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